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Geses,
Additional=GesetzzurJollordnungvom

August 1328.
13.

Ludwig,
von Gottes Gnaden Konig ron Bayern,

c. c.

Noachdem sich aus den bisherigen Erfah-
rungen erpeben hat, daß die Zollerdnung
vom 15. August 1 328 nicht nur einiger

authentischen Erläuterungen, sondern auch

einiger Verbesserungen und Zusätze bedürfe;
so hbaren Wir nach Vernehmung Unseres
Staatsrathes, und mit Beyrath und Zu-
stimmung Unserer Lieben und Getreuen,
der Stände des Reiches, beschlossen, und
verordnen hienach, wie folgt:

. 1.

zu dem §. 14. der Zollordnung.

a. Unter den Worten „Handelsgüter und
Waaren“ sind im J. 14. und in
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